
fme AG

#26677

__

__

__

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden
der fme AG, Petzvalstraße 38, D-38104 Braunschweig

(Stand Oktober 2002)

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle gegen-
wärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit
Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Unsere
sämtlichen Lieferungen, Leistungen und Angebote
erfolgen ausschließlich aufgrund unserer Geschäfts-
bedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen wer-
den, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil,
es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich
schriftlich zugestimmt. Gegenbestätigungen des
Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw.
Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich wi-
dersprochen.

§ 2 Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend . Alle Preise
verstehen sich ab Geschäftssitz Braunschweig. Be-
stellungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung
durch uns zum Abschluss eines Vertrages. Mündli-
che Abmachungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
schriftlichen Bestätigung.
 Angaben in bei Vertragsabschluss gültigen Be-
schreibungen und Angeboten über Lieferumfang,
Leistung, Aussehen etc. sind nur als annähernd an-
zusehen  Sie dienen als Maßstab zur Feststellung,
ob der Kaufgegenstand gemäß  § 7 fehlerfrei ist.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.
Wir sind berechtigt, dass in der Bestellung liegende
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach
dem Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme
kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der
Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem
Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespei-
chert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vor-
liegenden AGB per E-Mail zugesandt. § 312 e Abs. 1
Satz 1 Nr. 1-3 und Satz 2 BGB finden keine Anwen-
dung.
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt
der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung
durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall,
dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist.
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der
Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung
wird unverzüglich zurückerstattet.

§ 3 Lieferung und Lieferverzug
1. Liefertermine und -fristen, die verbindlich oder
unverbindlich vereinbart werden , sind schriftlich
anzugeben. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn
sie von uns schriftlich bestätigt werden. Fehlt eine
entsprechende Fixierung, gelten diese Fristen als
unverbindlich vereinbart. Die Einhaltung der Liefer-
frist setzt voraus, dass uns alle zur Ausführung des
Auftrages relevanten Unterlagen unverzüglich zur
Verfügung gestellt werden. Die Lieferfristen beginnen
mit Vertragsabschluss. Werden nachträglich Ver-
tragsänderungen vereinbart, ist erforderlich gleich-
zeitig ein Liefertermin oder eine Lieferfrist  neu zu
vereinbaren. Fehlt eine solche ausdrückliche Verein-
barung, beginnt die Lieferfrist mit dem Tage der Ver-
tragsänderung neu.
2. Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung und
unverschuldete  erhebliche Betriebsstörungen ver-
längern die  Liefertermine und –fristen um die Dauer
des durch diese Umstände bedingten  Zeitverzugs.
Eine hierdurch herbeigeführte Überschreitung der
Lieferzeit berechtigt den Kunden nicht, vom Vertrag
zurückzutreten oder uns für etwa entstandene Schä-
den verantwortlich zu machen.
3. Wird uns während des Lieferverzugs die Liefe-
rung/Leistung durch Zufall unmöglich, so haften wir
nach Maßgabe der vorherigen Bestimmungen, es sei
denn, der Schaden wäre auch bei rechtzeitiger Liefe-
rung eingetreten.

§ 4 Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises sowie aller Forderungen
aus zum Zeitpunkt bestehenden Geschäftsverbin-
dungen unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt
bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die wir
gegen den Käufer im Zusammenhang mit dem Kauf-
gegenstand (z. B. aufgrund von Reparaturen oder
Ersatzteillieferungen sowie sonstigen Leistungen)
nachträglich erwerben.
2. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist
der Kunde zum Besitz und Gebrauch des Kaufge-
genstandes (soweit nicht bei Software weitergehende
Nutzungsbeschränkungen vereinbart sind) berech-
tigt, solange er seinen Verpflichtungen aus dem Ei-
gentumsvorbehalt nachkommt und er sich nicht im
Zahlungsverzug befindet.
3. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt
er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbe-
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halt nicht nach, können wir vom Vertrag zurücktreten
und die Ware herausverlangen. Wir sind danach
berechtigt, nach schriftlicher Ankündigung mit ange-
messener Frist den Kaufgegenstand unter Anrech-
nung des Verwertungserlöses auf den Kaufpreis
durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten.
4. Verlangen wir die Herausgabe der Ware, ist der
Kunde unter Ausschluss von etwaigen Zurückbehal-
tungsrechten (es sei denn, sie beruhen auf diesem
Vertrag) verpflichtet, die Ware unverzüglich an uns
herauszugeben. Sämtliche Kosten der Rücknahme
und der Verwertung der Ware trägt der Käufer. Ohne
weiteren Nachweis betragen die Verwertungskosten
10 % des Verwertungserlöses einschl. der Umsatz-
steuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen,
wenn wir höhere oder der Käufer niedrigere Kosten
nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug
der Kosten und sonstiger mit dem Vertrag zusam-
menhängender Forderungen des Verkäufers gutge-
bracht.
5. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung unsererseits
eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsüber-
eignung, Vermietung oder anderweitige unsere Si-
cherung beeinträchtigende Überlassung des Kaufge-
genstandes sowie eine Veränderung zulässig. Wäh-
rend der Dauer des Eigentumsvorbehaltes steht das
Recht zum Besitz etwaiger Legitimationspapiere für
die Ware uns zu.
6. Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfän-
dung oder Ausübung eines Unternehmerpfandrech-
tes Dritter hat der Kunde uns sofort schriftlich Mittei-
lung zu machen und den Dritten unverzüglich den
Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Käufer trägt
die Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs, und zu
einer Wiederbeschaffung der Ware aufgewendet
werden müssen, soweit sei nicht von Dritten einge-
zogen werden können.
7. Im kaufmännischen Verkehr steht uns gemäß §
369 HGB das Recht zu, vom Unternehmer sämtliche
uns zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten,
Materialien und sonstige Gegenstände bis zur voll-
ständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus
der Geschäftsbeziehung zurückzubehalten.

§ 5 Zahlung
1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rech-
nungen bei Aushändigung oder Übersendung zur
Zahlung in bar fällig. Zahlungsanweisungen, Schecks
und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinba-
rung und nur zahlungshalber angenommen unter
Berechnung aller Einbeziehungs- und Diskontspe-
sen.

2. Gegen unsere Ansprüche kann der Kunde nur
dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des
Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel
darüber vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er
nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus
dem der Rechnung zugrundeliegenden Rechtsge-
schäft beruht.
3. Der Kunde hat während des Verzugs die Geld-
schuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu
verzinsen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, einen
höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend
zu machen.

§ 6  Gefahrübergang
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Ausliefe-
rung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer
oder der sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Verkäufer im
Verzug der Annahme ist.
Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert
oder unmöglich gemacht, geht die Gefahr mit der
Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an
den Kunden auf diesen über.

2. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl auf Kosten
des Käufers. Eine Versicherung der Ware gegen
Transportschäden erfolgt nur auf ausdrücklichen
Wunsch und Kosten des Käufers.
3. Ist vereinbart, dass der Kunde den Gegenstand /
die Leistung in unseren Geschäftsräumen abnimmt,
so hat der Kunde das Recht, innerhalb von  14 Ta-
gen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige die
Ware/Leistung in unseren Geschäftsräumen zu prü-
fen, und die Pflicht, innerhalb dieser Frist die Wa-
re/Leistung abzunehmen. Bleibt der Kunde  mit der
Annahme der Ware/Leistung länger als 14 Tage ab
Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder
grob fahrlässig im Rückstand, so können wir dem
Kunden schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen set-
zen mit der Erklärung, dass wir nach Ablauf der Frist
eine Abnahme ablehnen. Nach erfolglosem Ablauf
der Nachfrist sind wir berechtigt,  von dem Vertrag
zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. Der
Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der
Kunde die Abnahme ernsthaft und endgültig verwei-
gert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur
Zahlung der Vertragsleistung nicht im Stande ist.
Verlangen wir Schadenersatz, so beträgt dieser 25 %
des vereinbarten Vertragspreises, es sei denn, der
Kunde weist nach, dass überhaupt kein Schaden
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entstanden ist oder wesentlich niedriger als die Pau-
schale ist.

§ 7 Gewährleistung
1. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach
unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung. Nachbesserung erfolgt durch Ersatz
oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berech-
nung der hierzu notwendigen Lohn-, Material- und
Frachtkosten. Ersetze Teile werden unser Eigentum.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minde-
rung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügi-
gen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rück-
trittsrecht zu.
2. Die Kunden müssen uns offensichtliche Mängel
innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang
der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Be-
weislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeit-
punkt der Feststellung des Mangels und für die
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

3. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die
Ware nicht ordnungsgemäß ist, können wir nach
unserer Wahl verlangen, dass uns das schadhafte
Teil bzw. Gerät zur Reparatur zugesandt wird oder
dass der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät be-
reit hält und uns in den Geschäftsräumen des Kun-
den zu unseren gewöhnlichen Geschäftsöffnungs-
zeiten die Instandsetzung ermöglicht wird. Die Kos-
ten des Versands bzw. der Anreise nebst anteiliger
Lohnkosten trägt der Kunde für den Fall, dass ge-
währleistungspflichtige Mängel nicht vorgelegen ha-
ben.
4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate vom
Zeitpunkt des Gefahrübergangs an. Dies gilt nicht,
wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig
angezeigt hat (Ziff. 2 dieser Bestimmung).
5. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen für
die Ware nicht befolgt, Änderungen an den Produk-
ten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder
Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht zur Nut-
zung freigegeben sind, entfällt die Gewährleistung.
6. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder
Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Scha-

denersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt
der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Scha-
denersatz, so verbleibt die Ware beim Kunden, wenn
ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz be-
schränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis
und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht,
wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht
haben.
7. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur
die Produktbeschreibung des Herstellers als verein-
bart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder
Werbung des Herstellers stellen daneben keine ver-
tragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
8. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanlei-
tung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangel-
freien Montageanleitung verpflichtet und dies auch
nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
9. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch
uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unbe-
rührt.

§ 8 Haftungsbeschränkungen
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen be-
schränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art
der Ware vorhersehbaren unmittelbaren Durch-
schnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen
Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Verlet-
zung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir
nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen
betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkt-
haftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen
nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kun-
den.
3. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen
eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Abliefe-
rung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Ver-
schulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zure-
chenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder
bei Verlust des Lebens des Kunden.

§ 9 Kundenpflichten
1. Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen
über die Hard- und Software sowie die vorvertragli-
che und vertragliche Korrespondenz während der
gesamten Nutzungsdauer und auch nach deren Be-
endigung vertraulich zu behandeln. Die Informatio-
nen  dürfen keinem Dritten zugänglich gemacht wer-
den. Die Mitarbeiter des Kunden werden entspre-
chend verpflichtet.
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2. Die Hard- und Software wird vom Kunden vor ei-
nem unbefugten Zugriff oder Zugang Dritter ge-
schützt. Diese Verpflichtung gilt für den Abnehmer
oder sonstige Vertragspartner des Kunden und er-
streckt sich auf das gesamte Unternehmen.
3. Der Kunde schafft alle Voraussetzungen, die für
uns zu einer ordnungsgemäßen Durchführung der
vertraglich vereinbarten Leistung erforderlich sind.
Sollkonzepte, Organisationskonzepte und Vorschlä-
ge sowie Software sind unverzüglich nach der Liefe-
rung oder der Erstellung beim Kunden förmlich abzu-
nehmen. Nutzt der Kunde die ihm übergebene Hard-
und Software oder sind vier Wochen nach Übergabe
der Hard- und Software verstrichen, ohne dass Män-
gel mitgeteilt wurden, so gilt die Abnahme als erfolgt.
4. Wir können jederzeit zu den üblichen Geschäfts-
zeiten Zugang zu der überlassenen Software verlan-
gen, um von dem Programm eine Kopie zu erstellen.
Es ist Aufgabe des Kunden, soweit keine andere
vertragliche Regelung getroffen wurde, das einer
Programmentwicklung zugrundeliegende Pflichten-
heft zu erstellen. Durch Unterschrift auf dem Pflich-
tenheft bestätigt der Kunde, dass die Mengen- und
Zeitangaben sowie die weiteren Informationen in
dem Pflichtenheft vollständig und umfassend sind.
5. Der Kunde übernimmt die Haftung für die Verlet-
zung dieser Vertragsverpflichtungen. Die Haftung
umfasst auch die unberechtigte Verwendung ver-
tragswidrig erstellter Programmkopien sowie deren
mehrfache Nutzung oder Überlassung an Dritte.

§ 10 Abwerbung von Mitarbeitern
Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig zur
Loyalität und werden es insbesondere unterlassen,
Mitarbeiter der anderen Vertragspartei aktiv abzu-
werben. Dieses Abwerbungsverbot gilt 12 Monate
nach Abschluss der Arbeiten aus dem letzten Bera-
tungsvertrag. Es umfasst die Verpflichtung, Mitar-
beiter der jeweils anderen Partei weder selbst, noch
durch Dritte als freie Mitarbeiter aktiv anzuwerben.

§ 11 Geheimhaltung, Datenschutz
1. Die Vertragspartner werden wesentliche und nicht
allgemein bekannte Angelegenheiten des anderen
Vertragspartners mit der im Geschäftsleben üblichen
Vertraulichkeit behandeln. Die Vertragspartner kön-
nen jedoch Ideen, Konzeptionen, Know-how und
Techniken, die sich auf die Informationsverarbeitung
beziehen, frei nutzen.
2. Die Vertragspartner werden personenbezogene
Daten des jeweils anderen Vertragspartners stets
unter Einhaltung der Bestimmungen des Daten-
schutzgesetzes und nur für vertraglich vereinbarte

Zwecke verarbeiten und nutzen. Sie werden diese
Daten insbesondere gegen unbefugten Zugriff si-
chern und sie nur mit Zustimmung des anderen Ver-
tragspartners an Dritte weitergeben.

§ 12 Export
Der Export unserer Ware in Länder, die nicht der  EU
angehören bedarf unserer schriftlichen Einwilligung.
Der Kunde ist selbst für die Einholung aller erforderli-
chen behördlichen Ein- und  Ausführungsgenehmi-
gungen verantwortlich.

§ 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand, geltendes
Recht
1. Erfüllungsort  und ausschließlicher Gerichtsstand
für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche
aus dieser Geschäftsverbindung einschl. Wechsel-
und Scheckprozessen ist unser Geschäftssitz in
Braunschweig, wenn der Kunde Kaufmann, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn
der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht be-
kannt sind.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendung.

§ 14 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages
einschl. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksa-
me Regelung soll durch eine Regelung ersetzt wer-
den, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksa-
men möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt für die
Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.


